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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2016/GIE/365
öffentlich
21.04.2016
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Stellungnahme der Gemeinde Gielow zur Errichtung einer Hochfrequenzanlage 
(Mobilfunksendeanlage) in der Gemarkung Gielow, Flur 2, Flurstück 80/11

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 03.05.2016 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt Gemeinde Gielow

Öffentlich 26.05.2016 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Gielow erteilt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 7 a 26. 
BImSchV das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Hochfrequenzanlage 
(Mobilfunksendeanlage) auf dem Flurstück 80/11 in der Flur 2 der Gemarkung Gielow.   

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V – Entscheidung der Gemeinde 
§ 7a 26. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzgesetz) – Beteiligung der Kommunen

Finanzielle Auswirkungen:
Keine 

Anlagen:
Schreiben TÜV Rheinland
Lageplan

L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2016/GIE/365 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

03.05.2016
V/BAGIE/032 Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, 

Verkehr und Umwelt der Gemeinde Gielow
Nach kurzer Diskussion wird über den Beschluss abgestimmt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Gielow erteilt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 7 a 26. 
BImSchV das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Hochfrequenzanlage 
(Mobilfunksendeanlage) auf dem Flurstück 80/11 in der Flur 2 der Gemarkung Gielow.   

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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26.05.2016
V/GIE/045 Sitzung der Gemeindevertretung Gielow
Der BM informiert, dass bis zum heutigen Tag noch kein Ergebnis vorliegt wann die Anlage 
aufgebaut wird.

Herr Banek teilt mit, dass im letzten Jahr mit Vodavone ein Nutzungsvertrag unterschrieben 
wurde. Die letzten Gespräche fanden dieses Jahr im Februar statt, danach brach der Kontakt 
ab.
Der Standort ist aus baulicher und rechtlicher Sicht in Ordnung. 
Die Herren der Technik von Vodafone geben keine Freigabe für Gielow, deshalb wurde die 
Planung gestoppt.

Herr Banek teilt 2 Möglichkeiten zur weiteren Verfahrensweise mit:
1. Telefonisch direkt mit den Verantwortlichen von Vodafone verhandeln.
2. Vodafone die Kündigung oder die Aufhebung des Vertrages androhen und neuen 

Anbieter suchen.
Dieses wird nicht einfach sein, da Vodafone das einzige Unternehmen war, das 
Gielow ein Angebot vorgelegt hat.

Festlegung:
Die Gemeindevertreter fordern die Verwaltung auf, das Unternehmen Vodafone 
aufzufordern, dass der geschlossene Vertrag einzuhalten ist.

Durch die Gemeindevertreter wird kontrovers diskutiert.

Beschluss:
Die Gemeinde Gielow erteilt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 7 a 26. 
BImSchV das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung einer Hochfrequenzanlage 
(Mobilfunksendeanlage) auf dem Flurstück 80/11 in der Flur 2 der Gemarkung Gielow.   

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

